Satzung Uber die Abwasserbeseitigung der
Gemeinde Borgstedt (Abwassersatzung)
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e Aufgrund
e der88 4 Abs.1S. 1und 17 Abs. 2 S. 1 der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung -

GO-) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. 2003 S. 57), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes
vom 25.07.2025 (GVOBI. 2025 Nr. 121),

des 8§88 44 Abs. 3 S. 1 sowie 45 Abs. 1 S. 1 Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung vom 13.11.2019
(GVOBI. 2019 S. 425), zuletzt geéndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.12.2024 (GVOBI. S. 875),
der 88 1 Abs. 1,2 Abs. 1S.1,4,6 Abs. 1 bis 7,8 Abs. 1 S. 1, 2 und 4 sowie Abs. 2 bis 9, 9 und 9a des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10.01.2005 (GVOBI. 2005 S. 27), zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBI. S. 564)
sowie

der 88 1 und 2 des Gesetzes zur Ausfihrung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) in der
Fassung vom 13.11.2019 (GVOBI. 2019 S. 425), zuletzt geéndert durch Art. 4 des Gesetzes vom
13.12.2024 (GVOBI. 2024 S. 875, 927)

l. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§1

Allgemeines

1)

@)

®)

4)

Die Gemeinde betreibt nach MalRgabe dieser Satzung die Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden
Abwassers (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) als 6ffentliche Einrichtung.

Die Abwasserbeseitigung umfasst die Behandlung des in die Abwasseranlagen eingeleiteten Abwassers.

Die Gemeinde schafft die fur die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen und Einrichtungen, und zwar das
offentliche Kanalnetz (Abwasseranlage). Die Gemeinde kann zur Erfillung ihrer Aufgaben Anlagen und
Einrichtungen Dritter in Anspruch nehmen oder die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte
vornehmen lassen.

Zu den Abwasseranlagen gehdren auch:
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®)

(6)

§2

a. die Anschlusskanale vom StralRenkanal bis zur Grundstiicksgrenze,

b. Graben und solche Gewasser, die aufgrund der vorgeschriebenen wasserrechtlichen Verfahren
Bestandteil der Abwasserbeseitigungsanlage geworden sind,

c. die von Dritten errichteten und unterhaltenen Anlagen und Einrichtungen, wenn sich die Gemeinde ihrer
zur Abwasserbeseitigung bedient und zu ihrer Unterhaltung beitragt.

Art, Lage und Umfang der 6ffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung,
Verbesserung und Sanierung bestimmt die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden
Abwasserbeseitigungspflicht.

Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Anderung 6ffentlicher Abwasseranlagen besteht nicht.

Begriffsbestimmungen

@)

)

®)

®)

(6)

Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten,
Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser.

Abwasser ist Wasser, das durch h&uslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch
verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verandert ist oder das von Nieder-schlagen aus dem Bereich
von bebauten oder befestigten Grundstiicken abflief3t.

Zur zentralen Abwasseranlage gehort das gesamte 6ffentliche Entwésserungsnetz einschlief3lich aller
technischen Einrichtungen wie z.B.

a. das Kanalnetz mit getrennten Kanélen fir Schmutzwasser und Niederschlagswasser (Trennsystem), die
Anschlusskanéle, Reinigungs- und Revisionsschachte, Pumpstationen, Riickhaltebecken und
Ausgleichsbecken,

b. alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers, wie z. B. Klaranlagen, Regenkléarbecken und &hnliche
Anlagen, die im Eigentum der Gemeinde stehen, sowie von Dritten hergestellte und unterhaltene Anlagen,
deren sich die Gemeinde bedient und zu deren Unterhaltung sie beitragt,

c. offene und verrohrte Graben und Wasserlaufe, wenn ihnen wasserrechtlich die Gewassereigenschaft
entzogen ist und sie zur Aufnahme der Abwasser dienen.## (4) {listMode}

Die zentrale 6ffentliche Abwasseranlage endet mit dem Grundstiicksanschluss. Grundstiicks-anschluss ist
der Anschlusskanal vom Abwasserkanal (Sammler) bis zur Grenze des zu entwassernden Grundstiicks,
ohne Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstiick.

Grundstlcksentwasserungsanlagen sind Einrichtungen, die der Sammlung, Speicherung, Vor-behandlung,
Prifung und Ableitung des Abwassers in Gebauden und auf Grundstlicken bis zur 6ffentlichen Abwasseranlage
dienen. Dazu gehoren insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich verlegt sind und das
Abwasser dem Anschlusskanal zufuihren.

Offentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser zu sammeln, den
Abwasseranlagen zuzuleiten und zu behandeln. Offentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die 6ffentlichen
Kanale, Regenriickhaltebecken, Abwasserpumpwerke und Klarwerke sowie offene und geschlossene Graben,
soweit sie der 6ffentlichen Abwasserbeseitigung dienen und keine Gewasser im Sinne des
Landeswassergesetzes (LWG) sind. Zu den o6ffentlichen Abwasseranlagen gehdren auch die
Grundstucksanschlisse im Bereich der 6ffentlichen Verkehrs- und Grunflachen bis zur Grundstiicksgrenze im
Sinne von § 9.
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@)

§3

Grundstiick im Sinne der Satzung ist grundséatzlich das Grundsttick im burgerlich-rechtlichen Sinne.

Anschluss- und Benutzungsrecht

@)

@)

§4

Jeder Grundstickseigentiimer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstiicks ist vorbehaltlich der
Einschréankungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde zu verlangen, dass sein Grundstiick an die
bestehende 6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.

Nach der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusskanals hat der Anschlussberechtigte vorbehaltlich der
Einschrankungen in dieser Satzung das Recht, die auf seinem Grundstiick anfallenden Abwasser in die
offentliche Abwasseranlage einzuleiten bzw. dieser zuzufiihren, wenn und soweit nicht anderweitige
Rechtsvorschriften die Einleitung und Zufihrung einschranken oder verbieten (Benutzungsrecht).

Begrenzung des Anschlussrechts, Ausschluss der Abwasserbeseitigung

@)

@)

§5

Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstiicke. die an einen betriebsfertigen 6ffentlichen

Abwasserkanal angeschlossen werden kénnen. Dazu muss der 6ffentliche Anschlusskanal in unmittelbarer Néhe
des Grundstiicks oder auf dem Grundstiick verlaufen. Die Gemeinde kann den Anschluss auch in anderen Fallen

zulassen, wenn hierdurch das 6ffentliche Wohl nicht beeintrachtigt wird.

Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist.

Begrenzung des Benutzungsrechts

1)

@)

In die offentliche Abwasseranlage darf nur Abwasser eingeleitet werden, dass so beschaffen ist, dass dadurch
nicht

die Anlage oder die mit ihrem Betrieb Beschéftigten gefahrdet,

die Mdglichkeit einer Verwertung des Klarschlamms beeintrachtigt, Diese Beeintrachtigungen kénnen
der Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschwert oder

die Funktion der Abwasseranlage so erheblich gestort werden kann, dass dadurch die An-forderungen an
die Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden kénnen.

Stoffen, die die Leitung verstopfen kénnen,

feuergefahrlichen, explosiven oder radioaktiven Stoffen,

Abwasser, das schadliche Ausdlinstungen verbreitet,

Abwasser, das die Baustoffe der 6ffentlichen Abwasseranlage angreift oder die biologischen Funktionen
schadigt.

Insbesondere diirfen nicht eingeleitet werden

a. Grund-, Quell- und unbelastetes Drainwasser;
b. Schutt, Asche, Glas, Sand, Miill, Klichenabfalle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste, Fasern, Kunststoffe,
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®)

4)

©®)

(6)

()

®)

©)

§6

Textilien, grobes Papier u. &. (diese Stoffe durfen auch in zerkleinertem Zustand nicht eingeleitet werden);

c. Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mdrtel, flissige und spéter erhartende Abfélle
sowie Bitumen und Teer und deren Emulsionen;

d. Jauche, Giille, Mist, Silagesickersaft, Blut und Molke; Kalkreiniger, die chlorierte Wasser-stoffe enthalten
oder die die Olabscheidung verhindern;

e. feuergefahrliche, explosive, giftige, fett- oder dlhaltige Stoffe, wie z.B. Benzin, Heiz6l, Schmierdl, tierische
und pflanzliche Ole und Fette einschlieRlich des durch diese Stoffe verunreinigten Waschwassers;

f. Sauren und Laugen (zuléssiger pH-Bereich 6,5 - 10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen,
Schwefelwasserstoff, Blausdure und Stickstoffwasserstoffsaure sowie deren Salze; Kerbide, die Acetylen
bilden; ausgesprochen toxische Stoffe;

g. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht;

h. Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigenschaften tiber den allgemeinen Richtwerten fur die
wichtigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage 1 des Arbeitsblattes A 115 der Abwassertechnischen
Vereinigung (ATV) in der jeweils gultigen Fassung liegen.

Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der Verordnung zum Schutz vor
der schadlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzverordnung — StrlSchV) in der jeweiligen
geltenden Fassung, insbesondere dessen § 102 Abs. 1 entspricht.

Die Gemeinde kann im Einzelfall Mengen- und Frachtgrenzen festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon
abhéngig machen, dass auf dem Grundstiick eine Vorbehandlung oder eine Riickhaltung und dosierte Einleitung
des Abwassers erfolgt.

Betriebe, in denen Benzin, Benzol, Ole oder Fette ins Abwasser gelangen kénnen, haben nach Aufforderung
durch die Gemeinde Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Ab-wasser zu betreiben
(Abscheider). Das Abscheidegut ist in Ubereinstimmung mit den abfall-rechtlichen Vorschriften zu entsorgen und
darf an keiner Stelle dem Abwassernetz zugefiuhrt werden.

Die Benutzung ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist.

Die Gemeinde kann befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforderungen der Absatze 1 bis 5
erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Harte fur den Verpflichteten ergdbe und Grinde des
offentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen, insbesondere die technischen Voraussetzungen
gegeben sind.

Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen. Die Kosten fiir die
Untersuchungen tragt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein Versto gegen Absétze 1 bis 5
vorliegt, anderenfalls die Gemeinde.

Bei Anderungen der Zusammensetzung des Abwassers hat der Anschlussnehmer auf Verlangen die Einhaltung
der Abséatze 1 bis 5 nachzuweisen.

Anschluss- und Benutzungszwang

1)

Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschrankungen in dieser Satzung verpflichtet, sein Grundstiick
an die offentliche Abwasseranlage anzuschliel3en, sobald Abwasser auf dem Grundstiick anféllt und dieses
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@)

®)

4)

®)

(6)

§7

durch eine Stral3e erschlossen ist, in der ein betriebsfertiger Abwasserkanal mit Anschlusskanal zu seinem
Grundstlick vorhanden ist (Anschlusszwang).

Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschrankungen in dieser Satzung verpflichtet, das gesamte auf dem
Grundstuck anfallende Abwasser in die 6ffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang).

In den nach dem Trennsystem entwéasserten Bereichen sind das Schmutz- und Niederschlagswasser den jeweils
dafiir bestimmten Kanélen zuzufuhren.

Bei Neu- und Umbauten muss der Anschluss vor der Benutzung der baulichen Anlage hergestellt sein. Ein
Anzeige- und Abnahmeverfahren nach § 8 ist durchzufiihren.

Wird der 6ffentliche Abwasserkanal erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das
Grundstlck binnen eines Monats anzuschlieRen, nachdem durch 6ffentliche Bekannt-machung oder Mitteilung
an den Anschlussberechtigten angezeigt ist, dass das Grundstiick angeschlossen werden kann. Eine Abnahme
nach § 8 Abs. 3 ist durchzufiihren.

Der Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebaudes hat der Anschlussnehmer spatestens eine
Woche vor der AuRerbetriebnahme des Anschlusses der Gemeinde mitzuteilen. Diese verschlief3t die
Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers, wenn dies erforderlich ist.

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang

@)

§8

Bei der zentralen 6ffentlichen Abwasseranlage kann die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang auf
Antrag gewahrt werden, wenn der Anschluss des Grundstiicks fir den Grundstiickseigentiimer unter
Berlcksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist und die Befreiung wasserwirtschaftlich
unbedenklich ist.

Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs
oder befristet ausgesprochen werden.

Anzeige, Anschlussgenehmigung, Abnahmeverfahren

1)

)

®)

Die Herstellung oder Anderung von Anschlussleitungen und -einrichtungen sind der Gemeinde schriftlich
anzuzeigen und bedurfen der Anschlussgenehmigung durch die Gemeinde. Anschlussleitungen sind nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu betreiben.

Die Anzeige muss eine zeichnerische Darstellung enthalten, aus der Anzahl, Fuhrung, lichte Weite und
technische Ausfiihrung der Anschlussleitungen sowie die Lage der Kontrollschéachte hervorgehen. Sie ist zu
unterschreiben und in zweifacher Ausfertigung bei der Gemeinde ein-zureichen.

Die Benutzung der 6ffentlichen Abwasseranlage darf erst erfolgen, nachdem die Gemeinde die Anschlussleitung
und den Kontrollschacht abgenommen und die Anschlussgenehmigung erteilt hat. Bei der Abnahme mussen die
Anlagen sichtbar und gut zuganglich sein. Durch die Abnahme Ubernimmt die Gemeinde keine zivilrechtliche
Haftung fir die fehlerfreie und vorschriftsmaRige Ausfuhrung der Anlagen.
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4)

Fur das bauaufsichtliche Verfahren gelten im Ubrigen die landesrechtlichen Bestimmungen.

Il. Abschnitt
Besondere Bestimmungen fur zentrale Abwasseranlagen

§9

Anschlusskanal

@)

@)

®)

4)

®)

(6)

Jedes Grundstiick muss einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die 6ffentliche Abwasser-anlage haben. Die
Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die Anordnung der Revisionsschachte bestimmt die Gemeinde.

Die Gemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstiicke an einen gemein-samen
Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grundstiickseigentiimer die
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstiicksentwasserungsanlagen auf dem jeweils fremden
Grundstlick grundbuchlich oder durch Eintragung einer Baulast gesichert haben.

Die Gemeinde lasst den Anschlusskanal fuir die Schmutzwasserbeseitigung herstellen. An-schlusskanal ist die
Anschlussleitung vom StraRenkanal (Sammler) bis zur Grenze des zu entwassernden Grundstiicks, ohne
Kontrollschacht und Leitungen auf dem Grundstiick.

Ergeben sich bei der Ausfihrung der Anschlusskanéle unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein
Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern kénnen, so hat der Grundstiickseigentiimer den dadurch fir die
Anpassung seiner Grundstiicksentwésserungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der
Grundstiickseigentimer kann keine Anspriiche geltend machen fiir Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die
durch solche Anderungen der Anschluss-kanéle beim Bau und beim Betrieb der
Grundstlcksentwasserungsanlage entstehen.

Die Gemeinde hat den Anschlusskanal zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Die Kosten tragt der
Grundstlckseigentimer, wenn die Reinigung und die Unterhaltung durch sein Verschulden erforderlich
geworden sind.

Der Grundstiickseigentiimer darf den Anschlusskanal nicht ohne Genehmigung der Gemeinde verandern lassen.

8§ 10 Grundstucksentwasserungsanlage

@)

@)

Die Entwésserungsanlage auf dem anzuschlieBenden Grundstick ist von dem Grundstiickseigentimer nach den
jeweils geltenden Regeln der Technik, insbesondere gern. DIN 1986 und nach den Bestimmungen dieser
Satzung auf eigene Kosten zu errichten und zu betreiben. Ist flr das Ableiten der Abwasser in den
Anschlusskanal ein natirliches Gefélle nicht vorhanden oder besteht Riickstaugefahr, die durch eine
Ruckstausperrvorrichtung nicht sicher beseitigt

werden kann, so muss eine Abwasserhebeanlage, die den Anforderungen der DIN 1986 gentigen muss,
eingebaut werden.
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®)

4)

§11

Die Verfullung von Rohrgrében hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstellung von Rohrgréaben, das Verlegen
des Hausanschlusses bis zum Revisionsschacht sowie das Verfillen der Rohrgraben miissen sach- und
fachgerecht erfolgen.

Die Grundstiicksentwasserungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Gemeinde in Betrieb genommen
werden. Bis zur Abnahme durfen Rohrgraben nicht verfillt werden. Werden bei der Abnahme Méangel
festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu setzenden Frist zu beseitigen. Die Abnahme befreit den
Grundstlckseigentimer nicht von seiner Haftung fur den ordnungsgemafen Zustand der
Grundstlicksentwasserungsanlage.

Entsprechen vorhandene Grundsticksentwasserungsanlagen nicht oder nicht mehr den je-weils geltenden
Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat sie der Grundstiickseigentiimer auf Verlangen der Gemeinde auf
eigene Kosten entsprechend anzupassen. Fir die Anpassung ist dem Grundstiickseigentiimer eine
angemessene Frist einzurdumen. Der Grundstickseigentimer ist zur Anpassung auch dann verpflichtet, wenn
Anderungen an der 6ffentlichen Abwasseranlage das erforderlich machen. Die AnpassungsmafRnahmen
bedirfen der Genehmigung durch die Gemeinde.

Uberwachung der Grundstiicksentwasserungsanlage

1)

@)

®)

§12

Der Gemeinde oder ihren Beauftragten ist zur Prifung der Grundstlicksentwasserungsanlage oder zur
Beseitigung von Stdrungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den
Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewahren. Sie sind berechtigt,
notwendige MaRnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleiten-de Abwasser zu
Uberprifen und Proben zu entnehmen.

Alle Teile der Grundstiicksentwésserungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen,
Abwasserhebeanlagen, Revisionsschachte, Riickstauverschliisse sowie Abwasserbehandlungs-anlagen missen
zuganglich sein.

Der Grundstiickseigenttimer ist verpflichtet, alle zur Prifung der Grundstiicksentwasserungsanlage
erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Sicherung gegen Rickstau

@)

@)

Ruckstauebene ist die Strallenoberflache vor dem anzuschlieRenden Grundstiick. Unter dem Ruickstau liegende
Raume, Schachte, Schmutzwasserablaufe usw. missen nach den technischen Bestimmungen fiir den Bau von
Grundstlicksentwasserungsanlagen gern. DIN 1986 gegen Rickstau gesichert sein. Die Sperrvorrichtungen sind
dauernd geschlossen zu halten und durfen nur bei Bedarf gedffnet werden.

Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein kdnnen oder die angrenzenden Raume unbedingt
gegen Rickstau geschiitzt werden missen, z. B Wohnungen, gewerbliche Raume, Lagerrdume fir Lebensmittel
oder andere wertvolle Guter, ist das Schmutzwasser nach MaRRgabe der Ziffer 7 der DIN 1986 mit einer
automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis tiber die Rickstauebene zu heben.

[l1l. Abschnitt Schlussvorschriften
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§13
MalRnahmen an der 6ffentlichen Abwasseranlage

Einrichtungen o6ffentlicher Abwasseranlagen dirfen nur von Beauftragten der Gemeinde oder mit Zustimmung
der Gemeinde betreten werden. Eingriffe an 6ffentlichen Abwasseranlagen sind unzuléssig.

8§14
Anzeigenpflichten
@
Entfallen fir ein Grundstiick die Voraussetzungen des Anschlusszwangs (8 6 Abs. 1), so hat der
Grundstlckseigentimer dies unverziglich der Gemeinde mitzuteilen.
&)
Gelangen gefahrliche oder schadliche Stoffe in eine der Abwasseranlagen, so ist die Gemein-de unverzuglich zu
unterrichten.
3
Der Grundstiickseigentiimer hat Betriebsstérungen oder Méngel am Anschlusskanal unverziglich der Gemeinde
mitzuteilen.
4
Wechselt das Eigentum an einem Grundstlick, so hat der bisherige Eigentimer die Rechtsénderung
unverzuglich der Gemeinde schriftlich mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung ist auch der neue Grundstiickseigentiimer
verpflichtet.
®)
Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich &ndern, z. B. bei Produktionsumstellungen, so hat der
Grundstlickseigentimer dies unverziglich der Gemeinde mitzuteilen.
8§15
Altanlagen
@
Anlagen, die vor dem Anschluss an eine offentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstiick
anfallenden Abwassers dienten, die nicht als Bestandteil der angeschlossenen
Grundsticksentwasserungsanlage genehmigt sind, hat der Grundstiickseigentimer inner-halb von 3 Monaten
auf seine Kosten so herzurichten, dass sie fir die Aufnahme oder Ableitung nicht mehr genutzt werden kénnen.
2
Ist ein Grundsttick nicht mehr zu entwéssern, schlie3t die Gemeinde den Anschluss auf Kosten des
Grundstickseigentimers.
8§16

Vorhaben des Bundes und des Landes

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch fur Vorhaben des Bundes und des Landes, soweit gesetzliche
Regelungen nicht entgegenstehen.

§ 17
Befreiungen

@)
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Die Gemeinde kann von den Bestimmungen dieser Satzung, soweit sie keine Ausnahmen vor-sehen, Befreiung
erteilen, wenn die Durchfiihrung dieser Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Harte
fuhren wiirde und die Befreiung mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.

2
Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs.
§18
Haftung
@
Fir Schaden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der
Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schadliche Abwésser oder sonstige Stoffe in
die 6ffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferner hat der Verursacher die Gemeinde von allen
Ersatzanspriichen freizustellen, die andere des-wegen bei ihr geltend machen.
2
Der Grundstiickseigentiimer haftet au3erdem fir alle Schaden und Nachteile, die der Gemein-de durch den
mangelhaften Zustand der Grundstiicksentwasserungsanlage, ihr vorschrifts-widriges Benutzen und ihr nicht
sachgemaRes Bedienen entstehen.
©)
Wer durch Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung, insbesondere§ 5, die Erhéhung der
Abwasserabgabe (8 9 Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Gemeinde den erhthten Betrag der Abwasserabgabe
Zu erstatten.
@)
Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.
®)
a. Bei Uberschwemmungsschaden als Folge von
b. Rickstau in der 6ffentlichen Abwasseranlage, z.B. Hochwasser, Wolkenbriiche, Frost-schaden oder
Schneeschmelze;
c. Betriebsstorungen, z.B. Ausfall eines Pumpwerkes;
d. Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung;
e. zeitweiliger Stillegung der offentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten im StraRenkanal oder
Ausfuhrung von Anschlussarbeiten;
hat der Grundstiickseigentiimer einen Anspruch auf Schadenersatz nur soweit die eingetretenen Schaden von
der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind. Anderenfalls hat der Grundstiickseigentiimer die Gemeinde
von allen Ersatzansprichen freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend machen.
§19

Ordnungswidrigkeiten

1)

Ordnungswidrig nach § 111 Abs. 2 Landeswassergesetz (LWG) handelt, wer vorsatzlich oder fahrléassig entgegen

§ 6 Abs. 1 sein Grundstlck nicht rechtzeitig an die 6ffentliche Abwasseranlage anschlie3en lasst;
§ 6 Abs. 2 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die 6ffentliche Abwasseranlage ableitet;

8 8 erforderliche Genehmigungen nicht einholt;

§ 8 den Anschluss seines Grundstucks an die offentliche Abwasseranlage nicht beantragt;

8 5 Abs. 2 Abwasser einleitet;
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f. 8§ 10 Abs. 3 die Grundstiicksentwésserungsanlage oder auch Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb
nimmt oder Rohrgréaben vor der Abnahme verfillt;

g. 810 Abs. 4 die Entwésserungsanlage seines Grundstticks nicht ordnungsgemar betreibt;

h. § 11 Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der
Grundstlicksentwasserungsanlage gewahrt;

i. 811 Abs. 3 die erforderlichen Auskiinfte nicht erteilt;

j- 8 13 die offentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige MalRnahmen an ihr vornimmt;

k. 8 14 seine Anzeigenpflichten nicht oder nicht unverziiglich erfillt.

2
Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 GO handelt, wer dem Anschluss- und Benutzungszwang nach § 6
zuwiderhandelt.
3
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 50.000,00 € geahndet werden.
8§20
Abgaben
Fur die Herstellung und die Benutzung der jeweiligen offentlichen Abwasseranlage werden nach MalRgabe einer
besonderen Satzung Beitrdge und Gebihren erhoben und Erstattungsbetréage gefordert.
8§21
Datenverarbeitung
@
Zur Ermittlung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser Satzung ist die Verwendung
der erforderlichen personen- und grundstiicksbezogenen Daten, die aus der Priifung des gemeindlichen
Vorkaufsrechts nach 88 24 bis 28 Baugesetzbuch (BauGB) der Gemeinde bekannt geworden sind sowie aus
dem Grundbuchamt, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehdrde und des Katasteramts durch die
Gemeinde zulassig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genannten Amtern und Behérden (ibermitteln
lassen und zum Zwecke der Ermittlung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser
Satzung weiterverarbeiten.
&)
Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Anschlussberechtigten und An-
schlussverpflichteten und von nach dem Absatz 1 anfallenden Daten ein Verzeichnis der An-schlussberechtigten
und Anschlussverpflichteten mit den fiir die Aufgaben nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu fiihren und
diese Daten zum Zwecke der Ermittlung der Anschlussberechtigten und Anschlussverpflichteten nach dieser
Satzung sowie zum Aufbau einer Anlagenmangeldatei/Schadensdatei zu verwenden und weiterzuverarbeiten.
§21
Indirekteinleiterkataster
€
Die Gemeinde flhrt ein Kataster Uber Indirekteinleitungen in die 6ffentliche Abwasseranlage, deren
Beschaffenheit erheblich vom hauslichen Abwasser abweicht.
2

Bei Indirekteinleitungen im Sinne von Abs. 1 sind der Gemeinde mit der Anzeige nach § 8, bei bestehenden
Anschliissen binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung, die abwasser-erzeugenden Betriebsvorgange
zu benennen. Auf Anforderung der Gemeinde hat der Einleiter Auskunft Uber die Zusammensetzung des
Abwassers, den Abwasseranfall und gegebenenfalls die Vorbehandlung von Abwasser zu erteilen. Soweit es
sich um nach der Indirekteinleiterverordnung genehmigungspflichtige Einleitungen handelt, gentigt in der Regel
die Vorlage des Genehmigungsbescheids der zustandigen Wasserbehérde.
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§23
Ubergangsregelung

1)
Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vor-schriften dieser
Satzung weitergefthrt.
2
Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das Grundstiick
noch nicht an eine 6ffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Anschlussantrag gemaR § 8 dieser
Satzung spatestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten ein-zureichen.
8§24
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Borgstedt Uber die Abwasserbeseitigung
(Abwasserbeseitigungssatzung) vom 16.05.2006 auf3er Kraft.

Borgstedt, 05.12.2025

Wilfried Roggenbuck

Burgermeister

Seite 11



	Satzung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Borgstedt (Abwassersatzung)
	I. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Allgemeines
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	§ 2 Begriffsbestimmungen
	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)

	§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
	(1)
	(2)

	§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts, Ausschluss der Abwasserbeseitigung
	(1)
	(2)

	§ 5 Begrenzung des Benutzungsrechts
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	§ 6 Anschluss- und Benutzungszwang
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	§ 7 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
	(1)

	§ 8 Anzeige, Anschlussgenehmigung, Abnahmeverfahren
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)


	II. Abschnitt Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen
	§ 9 Anschlusskanal
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	§ 10 Grundstücksentwässerungsanlage
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	§ 11 Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage
	(1)
	(2)
	(3)

	§ 12 Sicherung gegen Rückstau
	(1)
	(2)


	III. Abschnitt Schlussvorschriften
	§ 13 Maßnahmen an der öffentlichen Abwasseranlage
	§ 14 Anzeigenpflichten
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	§ 15 Altanlagen
	(1)
	(2)

	§ 16 Vorhaben des Bundes und des Landes
	§ 17 Befreiungen
	(1)
	(2)

	§ 18 Haftung
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	§ 19 Ordnungswidrigkeiten
	(1)
	(2)
	(3)

	§ 20 Abgaben
	§ 21 Datenverarbeitung
	(1)
	(2)

	§ 21 lndirekteinleiterkataster
	(1)
	(2)

	§ 23 Übergangsregelung
	(1)
	(2)

	§ 24 Inkrafttreten



